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(1) Anlass 

Im Rahmen der Bedarfsfeststellung in Baugebieten für Data Center in Brandenburg sollen die öffentlich-

rechtlichen Anforderungen an die Gemeinde / den Kreis gegenüber den Anforderungen an die Bauherrschaft 

und Betreiberseite hinsichtlich brandschutztechnischer Maßnahmen und der Leistungsfähigkeit von Feuer-

wehren aufgezeigt werden.  

 

(2) Bauordnungsrechtliche Einstufung Grundsicherung und Sonderbauten 

Data Center können gemäß § 2 (4) Nr. 3 und 20 Landesbauordnung Brandenburg (BbgBO) als nicht geregelte 

Sonderbauten oder gemäß § 2 (4) Nr. 3 Nr. 19 BbgBO i.V.m. Abschnitt 3.1 der Richtline über den baulichen 

Brandschutz im Industriebau (IndBauRL) als geregelte Sonderbauten eingestuft werden.  

An Sonderbauten können gemäß § 51 (1) Nr. 7 BbgBO besondere Anforderungen gestellt und Erleichterungen 

gewährt werden. Diese besonderen Anforderungen und Erleichterungen beziehen sich auf das Erreichen der 

allgemeinen Schutzziele gemäß § 14 BbgBO: 

„Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass  

- der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorge-

beugt wird und  

- bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie  

- eine Entrauchung von Räumen und  

- wirksame Löscharbeiten  

möglich sind.“ 

Die Grundsicherung der oben aufgeführten Schutzziele bilden die bauordnungsrechtlichen Grundlagen für 

Standardbauten (BbgBO i.V.m. Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB)). Bei geregelten 

Sonderbauten werden über diese Grundanforderungen hinaus durch die entsprechenden Sonderbauvor-

schriften erhöhte Gefahren aus der Nutzung oder für nutzende abgesichert. 

Für beide Einstufungen als nicht geregelte und geregelte Sonderbauten gilt gleichermaßen, dass durch die 

Bauherrnseite und den Betrieb die über die Grundsicherung hinaus erforderlichen Maßnahmen im bauge-

nehmigungsrechtlichen Verfahren erläutert und beim Vollziehen der Baugenehmigung umgesetzt werden 

müssen. 

Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der zuständigen Feuerwehren und des Löschwasserbedarfs aus der 

Grundsicherung für das spezielle Objekt bestimmen zwei grundlegende Regelwerke die Rahmenbedingun-

gen.  

Die Leistungsfähigkeit der zuständigen Feuerwehren wird über das „Gesetz über den Brandschutz, die Hilfe-

leistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastro-

phenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.197) zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
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Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 43], S.25)“ und die im Einzugsgebiet der zuständigen Feuerwehren 

beschlossenen Bauleitpläne bestimmt. Über das BbgBKG ist die Ausstattung und, i.V.m. mit Erläuterungen 

hierzu, die Einsatzfristen zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehren geregelt. Das Bauordnungsrecht und die 

dort gestellten Anforderungen an Gebäude bauen auf dieser Leistungsfähigkeit auf und stellen sicher, dass 

die zuständigen Feuerwehren in der Lage sind, die sie betreffende Schutzziele zu erfüllen.  

Zusammen mit der Bauleitplanung durch die Gemeinde und der damit getroffenen Festlegung, welche Art der 

Bebauung in einem Gebiet zugelassen wird, wird auch gemäß § 3 (1) Nr. 1 und (2) Nr. 1 BbgBKG die gesetzli-

che Verpflichtung der Gemeinden zur Grundsicherung des Löschwasserbedarfs und der Ausstattung der 

Feuerwehren ausgewiesen: 

„Die amtsfreien Gemeinden, die Verbandsgemeinden, die Ämter und die kreisfreien Städte haben zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben im örtlichen Brandschutz und in der örtlichen Hilfeleistung 

1. eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten sowie eine 

angemessene Löschwasserversorgung zu gewährleisten (…). 

Die amtsfreien Gemeinden, die Verbandsgemeinden, die Ämter und die kreisfreien Städte müssen  

1. eine Gefahren- und Risikoanalyse erstellen und in einem Gefahrenabwehrbedarfsplan den örtlichen 

Verhältnissen entsprechend Schutzziele festlegen, nach denen sich die Personal- und Sachausstat-

tung der Feuerwehr sowie die angemessene Löschwasserversorgung bestimmen (…).“ 

Die Bemessung dieser Grundsicherung des Löschwasserbedarfs erfolgt gemäß DVGW Arbeitsblatt W405, 

Tabelle 1: 
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Diese Grundsicherung ist ebenfalls auf die Leistungsfähigkeit der zuständigen Feuerwehren abgestimmt. Für 

Data Center können Gewerbe- oder Industriegebiete als Baugebiete angesetzt werden. An die Bauweise von 

Data Centern werden i.d.R. immer Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen gestellt.  

Die über die Grundsicherung hinausgehenden, besonderen Anforderungen an Data Center werden über zu-

sätzliche brandschutztechnische Maßnahmen (Brandmeldetechnik, selbsttätige Brandbekämpfungsanlagen, 

Rauch- und Wärmeableitungsanlagen, etc.) in der privatwirtschaftlichen Verantwortung der Bauherrnseite 

und des Betriebs sichergestellt. Diese Maßnahmen ergänzen die bereits vorhanden Grundsicherung aus der 

öffentlichen Verantwortung. 

Weitergehende Anforderungen hinsichtlich Verfahren gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für 

Anlagen zur Betriebsstromversorgung bei einem Ausfall der allgemeinen Stromversorgung werden in einem 

separaten Verfahren bewertet und geprüft. Die für Data Centern vorgehaltenen Kraftstoffe werden hinsicht-

lich des Gewässerschutzes betrachtet und über entsprechende Maßnahmen aufgefangen und zurückgehal-

ten. Sollten zusätzliche Maßnahmen (Schaummittel, Beschäumungsöffnungen für Kraftstofflagerräume  

> 5.000 l) für die Arbeiten der zuständigen Feuerwehren erforderlich sein, werden diese ebenfalls durch Bau-

herrnseite und Betrieb sichergestellt. 
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(3) Anforderungen die Gemeinde / den Kreis 

Gemäß der oben abgeleiteten Anforderungen sind durch die Gemeinde, bzw. den Kreis nach Festlegen der 

Bauleitpläne für Gewerbe- und Industriegebiete die Anforderungen an die Grundsicherung zum Erfüllen der 

bauordnungsrechtlichen Schutzziele herzustellen. Dies beinhaltet unter Anderem 

- das Herstellen einer für das jeweilige Gebiet ausreichenden Löschwasserversorgung gemäß DVGW 

Arbeitsblatt W405 und 

- das Ausrüsten, Ausbilden und Unterhalten einer geeigneten freiwilligen oder Berufsfeuerwehr. 

 

(4) Anforderungen an die Bauherrnseite / den Betrieb 

Aufbauend auf der Grundsicherung, auf der die Bauleitplanung der ausgewiesenen Baugebiete basiert, sind 

durch die darüber hinaus gehenden Anforderungen an den geregelten oder nicht geregelten Sonderbau ge-

mäß Auflagen und Erleichterungen aus der erteilten Baugenehmigung umzusetzen. Dies beinhaltet unter An-

derem:  

- Brandmeldetechnik zur Früherkennung von Bränden, 

- selbsttätige Brandbekämpfungsanlagen und 

- Rauch- und Wärmeableitungsanlagen zur Unterstützung der Arbeit der Feuerwehren 

 

(5) Bewertung 

Da Data Center i.d.R. stets als geregelte oder nicht geregelte Sonderbauten einzustufen sind, sind immer 

Maßnahmen durch Bauherrnseite und Betrieb erforderlich, die die Grundsicherung durch die Gemeinden 

wirksam zum Erreichen der Schutzziele gemäß § 14 BbgBO unterstützen. Weiterhin ist die Grundsicherung 

eines Baugebiet über die Bauleitplanung der Gemeinden gesichert und es sind ebenfalls i.d.R. bereits Ge-

werbe- und/oder Industriegebiete im Einzugsbereich der zuständigen Feuerwehren vorhanden, um einen ver-

lässlichen Planungsrahmen für Investoren und Betrieb zu ermöglichen. 

Entscheidend ist, dass sich alle beteiligten Parteien ihrer Rechte und Pflichten im Verfahren bewusst sind. 

 

 

aufgestellt: 

 

 

Darmstadt, 07.08.2023 

 

 

 

ppa.      

 

Dipl.-Ing. (FH) Timo Weidner 
Nachweisberechtigter für vorbeugenden  

Brandschutz B-291-IngKH 


